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Kleinkläranlagen: 
Bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben Typ PKA ELSA 
für 4 bis 50 EW; 
Ablaufklasse N  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und sieben Anlagen.       
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand sind Kleinkläranlagen; bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach 
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA, im Weiteren als Anlagen bezeichnet. Die Anlagen 
werden entsprechend der in Anlage 1 grundsätzlich dargestellten Bauweise betrieben. Die 
Anlagen bestehen aus Mehrkammergruben zur Abwasservorbehandlung und nachge-
schalteten bepflanzten Bodenfiltern (Pflanzenbeeten) sowie vorgeschaltetem Dosierschacht 
und nachgeschaltetem Ablaufschacht. 

 Die Kleinkläranlagen sind ausgelegt für 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse N. 

1.2 Für die Vorklärung werden CE-gekennzeichnete Behälter nach DIN EN 12566-11 oder 
DIN EN 12566-42 verwendet.  

 Alternativ können für die Vorklärung auch bereits eingebaute Behälter, die als Abwasserbe-
handlungsanlagen nach DIN 4261-13 betrieben wurden, verwendet werden. Die Genehmi-
gung zur wesentlichen Änderung einer bestehenden Abwasserbehandlungsanlage erfolgt 
nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisver-
fahrens. 

1.3 Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten 
häuslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es häuslichem 
Schmutzwasser vergleichbar ist. 

1.4 Den Anlagen dürfen nicht zugeleitet werden: 

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht häuslichem Schmutzwasser vergleichbar 
ist 

- Fremdwasser, wie z. B. 

- Kühlwasser 

- Ablaufwasser von Schwimmbecken 

- Niederschlagswasser 

- Drainagewasser 

1.5 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen 
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Länder zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise 
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfüllt. 

1.6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. Gesetze und Verordnungen zur Umsetzung der 
europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie oder Richtlinie für Geräte und 
Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten 
Bereichen) erteilt. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte und die Bauart 

2.1 Allgemeines 

 Die Anlage wird als Bauart aus einzelnen Bauprodukten (hier als Anlagenteile bezeichnet) 
am Einbauort zusammengebaut. Die Anlagenteile sind Mehrkammergruben, ein Dosier-
schacht mit AFS-Filter, der bepflanzte Bodenfilter und ein Ablaufschacht. 

                                                      
1
 DIN EN 12566-1:2004-05 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW, Teil 1: Werkmäßig hergestellte Faulgruben 

2
 DIN EN 12566-4:2008-01 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW, Teil 4: Bausätze für vor Ort einzubauende 

Faulgruben 
3
 DIN 4261-1:2010-10 Kleinkläranlagen, Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung 
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2.2 Eigenschaften und Anforderungen 

2.2.1 Eigenschaften und Anforderungen für die Vorklärung 

 Für die Vorklärung werden CE-gekennzeichnete Behälter nach DIN EN 12566-14 oder 
DIN EN 12566-45 oder bereits eingebaute Behälter, die als Abwasserbehandlungsanlagen 
nach DIN 4261-16 betrieben wurden, verwendet. 

 Die Anforderungen an die Vorklärung sind den Anlagen 3 und 5 zu entnehmen. 

2.2.2 Eigenschaften und Anforderungen für den bepflanzten Bodenfilter 

 Die Anforderungen an den bepflanzten Bodenfilter sind den Anlagen 1, 2 und 5 zu ent-
nehmen. 

2.2.3 Eigenschaften und Anforderungen für die Anlage nach Wasserrecht 

 Die Anlagen bestehend aus Vorklärung, Dosierschacht, bepflanzten Bodenfilter und Ablauf-
schacht entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in der Anlage 6. 

 Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Prüfberichtes über die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsätzen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), 
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, für die Anwendung 
in Deutschland beurteilt.  

 Die Anlagen erfüllen mindestens die Anforderungen nach AbwV7 Anhang 1, Teil C, Ziffer 4. 
Bei der Prüfung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prüfkriterien für die Ablauf-
klasse N (Anlagen mit Kohlenstoffabbau und Nitrifikation) eingehalten: 

- BSB5:   15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert 

    20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert 

- CSB:   75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert 

    90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert 

- NH4-N:  10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert 

- Abfiltrierbare Stoffe:  50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe 

2.3 Aufbau und klärtechnische Bemessung 

2.3.1 Aufbau 

 Die Anlagen müssen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den Ein-
bauten und der Maße den Angaben der Anlagen 1 bis 5 entsprechen. 

2.3.2 Klärtechnische Bemessung 

 Die klärtechnische Bemessung für jede Baugröße ist der Tabelle in der Anlage 5 zu 
entnehmen. 

2.4 Herstellung, Kennzeichnung 

2.4.1 Vorklärung 

2.4.1.1 Herstellung 

 Die Herstellung der Mehrkammergruben muss gemäß den Anforderungen der Normen 
DIN EN 12566-1 oder DIN EN 12566-4 erfolgen. 

 Dies entfällt, wenn für die Vorklärung bereits eingebaute Behälter, die als Abwasserbe-
handlungsanlagen nach DIN 4261-18 betrieben wurden, verwendet werden. 

                                                      
4
 DIN EN 12566-1:2004-05 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW, Teil 1: Werkmäßig hergestellte Faulgruben 

5
 DIN EN 12566-4:2008-01 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW, Teil 4: Bausätze für vor Ort einzubauende 

Faulgruben 
6
 DIN 4261-1:2010-10 Kleinkläranlagen, Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung 

7
  AbwV Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer 

(Abwasserverordnung) 
8
 DIN 4261-1:2010-10 Kleinkläranlagen, Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung 
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2.4.1.2 Kennzeichnung 

 Die Anlagenteile für die Vorklärung müssen mit dem CE-Kennzeichen nach den 
Bestimmungen der Normen DIN EN 12566-1 oder DIN EN 12566-4 gekennzeichnet sein. 
Werden bereits eingebaute Behälter für die Vorklärung genutzt, müssen diese ein zum 
Zeitpunkt des Einbaus gültiges DIN Prüf- und Überwachungszeichen bzw. die Feststellung 
der Normenkonformität nach DIN 4261-1:10-2010, Abschnitt 8.3, haben. 

2.4.2 Bepflanzter Bodenfilter 

 Der bepflanzte Bodenfilter wird unter Verwendung der Komponenten gemäß den 
Anlagen 1,2 und 6 nach den Angaben des Antragstellers vor Ort eingebaut. 

2.4.3 Anlage 

2.4.3.1 Herstellung 

 Die Anlage wird aus den Anlageteilen gemäß Abschnitt 2.4.1 und 2.4.2 einschließlich der 
fest installierten Einbauteile sowie des Dosierschachtes und des Ablaufschachtes und der 
Zu- und Abläufe auf der Baustelle zusammengebaut und komplettiert. 

2.4.3.2 Kennzeichnung 

 Die Anlage muss in Bezug auf die Eigenschaften gemäß dem Abschnitt 2.2.3 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden 
Angaben gekennzeichnet werden: 

- Zulassungsnummer 

- Typbezeichnung 

- max. EW 

- elektrischer Anschlusswert 

- Volumen der Vorklärung 

- Fläche des bewachsenen Bodenfilters  

- Ablaufklasse N 

2.5 Übereinstimmungsnachweis 

2.5.1 Neubau 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Anlage bestehend aus Vorklärung, Dosier-
schacht, bepflanztem Bodenfilter und Ablaufschacht mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Übereinstimmumngserklärung der ein-
bauenden Firma auf Grundlage der Kontrolle der eingebauten Anlage gemäß Abschnitt 3 
erfolgen. 

 Die Anlage ist auf Vollständigkeit und die Anordnung der Anlagenteile zu kontrollieren. 

Die Ergebnisse der Kontrollen und Prüfungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die 
Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Bezeichnung der Kleinkläranlage mit den einzelnen vorhandenen und eingebauten 
Komponenten 

- Datum des Einbaus 

- Art der Kontrolle oder Prüfung unter Berücksichtigung der Anlagen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und den Einbauvorschriften des Herstellers 

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 
Anforderungen 

- Unterschrift des für die Kontrolle Verantwortlichen 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind von der nachrüstenden Firma unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des 
Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erfor-
derlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.  
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Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Prüfungen sowie die Übereinstimmungserklärung 
sind mindestens fünf Jahre beim Antragsteller bzw. der einbauenden Firma aufzubewahren. 
Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichts-
behörde oder der zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

2.5.2 Nachrüstung 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung der nachgerüsteten Anlage, bestehend aus Vor-
klärung, Dosierschacht, bepflanztem Bodenfilter und Ablaufschacht, mit den Bestimmungen 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Übereinstimmungserklärung 
der nachrüstenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor 
Ort fertig eingebauten Anlage erfolgen: 

 Die Anlage ist auf Vollständigkeit  und die Anordnung der Anlagenteile einschließlich der 
Einbauteile zu kontrollieren. 

Die Ergebnisse der Kontrollen und Prüfungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die 
Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Bezeichnung der Kleinkläranlage mit den einzelnen vorhandenen und eingebauten 
Komponenten 

- Datum der Nachrüstung 

- Art der Kontrolle oder Prüfung unter Berücksichtigung der Anlagen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und den Einbauvorschriften des Herstellers 

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 
Anforderungen 

- Unterschrift des für die Kontrolle Verantwortlichen 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind von der nachrüstenden Firma unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des 
Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erfor-
derlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.  

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Prüfungen sowie die Übereinstimmungserklärung 
sind mindestens fünf Jahre beim Antragsteller bzw. der einbauenden Firma aufzubewahren. 
Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichts-
behörde oder der zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für Einbau, Nachrüstung, Prüfung der Wasserdichtheit und Inbetrieb-
nahme  

3.1 Bestimmungen für den Einbau 

3.1.1 Allgemeines 

 Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugänglich und die 
Schlammentnahme möglich ist.  

 Von der Anlage darf keine Beeinträchtigung auf vorhandene und geplante Wasser-
gewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend groß 
gewählt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften 
zu beachten. 

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Erfahrungen, 
geeignete Geräte und Einrichtungen sowie über ausreichend geschultes Personal verfügen. 
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu 
beachten. 

Die Anforderungen für den Einbau aus dem DWA A 262 (März 2006) sind zu berück-
sichtigen.  

 Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Öffnen abzusichern. 
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3.1.2 Einbau der Vorklärung  

3.1.2.1 Neubau der Vorklärung 

 Für den Neubau einer Vorklärung sind CE-gekennzeichnete Anlagenteile nach 
DIN EN 12566-1 oder -4 zu verwenden. Die Einbauanleitung des Herstellers dieser 
CE-gekennzeichneten Anlagenteile sowie die Randbedingungen aus dem zugehörigen 
Standsicherheitsnachweis sind zu beachten. 

 Die Dimensionierung der Vorklärung muss den Angaben in der Anlage 5 entsprechen. 

 Der Anschluss der Vorklärung ist gemäß der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug 
wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlage 7 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung) vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen. 

3.1.2.2 Nutzung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen als Vorklärung (Nachrüstung) 

 Eine bestehende Abwasserbehandlungsanlage nach DIN 4261-1 kann als Vorklärung 
genutzt werden, sofern die nachfolgenden Bestimmungen erfüllt sind.  

Die nachrüstende Firma muss über fachliche Erfahrungen, geeignete Geräte und Einrich-
tungen sowie über ausreichend geschultes Personal verfügen. Zur Vermeidung von Gefah-
ren sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.  

 Die Dimensionierung der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage muss den Angaben in 
der Anlage 5 entsprechen. 

 Der ordnungsgemäße Zustand der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage ist nach Ent-
leerung und Reinigung unter Verantwortung der nachrüstenden Firma zu beurteilen und zu 
dokumentieren. Dabei sind mindestens folgende Eigenschaften am Behälter durch die nach-
rüstende Firma zu überprüfen. 

 Dauerhaftigkeit:  Prüfung nach DIN EN 12504-29 (Rückprallhammer) 

 Standsicherheit:  Bestätigung des bautechnischen Ausgangszustands 

 Wasserdichtheit:  Prüfung analog DIN EN 161010. Bei Behältern aus Beton darf 
nach Sättigung der Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten 
0,1 l/m² benetzter Innenfläche der Außenwände nicht über-
schreiten. Bei Behältern aus anderen Werkstoffen ist Wasser-
verlust nicht zulässig. Zur Prüfung ist die Anlage mindestens bis 
5 cm über dem Rohrscheitel des Zulaufrohres mit Wasser zu 
füllen (DIN 4261-1). 

 Sofern die vorgenannten Eigenschaften nicht erfüllt werden, ist durch die nachrüstende 
Firma ein Sanierungskonzept zu erarbeiten und der genehmigenden Behörde vorzulegen. 
Für weitergehende Informationen und als Hilfestellung für die Erstellung des Sanierungs-
konzepts kann die Informationsschrift des BDZ "Bewertung und Sanierung vorhandener 
Behälter für Anlagen aus mineralischen Baustoffen" herangezogen werden. 

 Alle durchgeführten Überprüfungen und Maßnahmen sind von der nachrüstenden Firma zu 
dokumentieren. Sämtliche bauliche Änderungen an bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage, wie Schließen der Durchtrittsöffnungen, Gestaltung der Übergänge zwischen den 
Kammern und anderes müssen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen. 

 Die baulichen Änderungen dürfen die statische Konzeption der bestehenden Abwasserbe-
handlungsanlage nicht beeinträchtigen. 

 Der Anschluss der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage als Vorklärung ist gemäß der 
Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung 
siehe Anlage 7 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) vorzunehmen. Die Einbau-
anleitung muss auf der Baustelle vorliegen. 

                                                      
9
  DIN EN 12504-2:2012-12 Prüfung von Beton in Bauwerken – Teil 2: Zerstörungsfreie Prüfung – 

Bestimmung der Rückprallzahl 
10

  DIN EN 1610:1997-10  Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen 
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3.1.3 Einbau bepflanzer Bodenfilter 

 Der Einbau des bepflanzten Bodenfilters mit Dosierschacht und Ablaufschacht ist gemäß der 
Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung 
siehe Anlagen 7 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) vorzunehmen. Die Ein-
bauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen. 

 Nach dem Einbau der Folie ist eine Prüfung der Wasserdichtheit gemäß DWA A 262 
durchzuführen. 

 Die Anlagen dürfen in Verkehrsbereiche mit Beanspruchungen bis 2,5 kN/m² eingebaut 
werden. Die Einbaustelle ist durch geeignete Maßnahmen (Einfriedungen, Warnschilder) 
gegen unbeabsichtigtes Überfahren zu sichern. 

 Die Anlagen dürfen grundsätzlich nicht im Grundwasser eingebaut werden. Im Einzelfall ist 
ein örtlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu erbringen. 

3.2 Prüfung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand 

 Außenwände und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlüsse müssen dicht sein. Zur 
Prüfung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm über dem Rohrscheitel des 
Zulaufrohres mit Wasser zu füllen (DIN 4261-111). Die Prüfung ist analog DIN EN 161012 
durchzuführen. Bei Behältern aus Beton darf nach Sättigung der Wasserverlust innerhalb 
von 30 Minuten 0,1 l/m² benetzter Innenfläche der Außenwände nicht überschreiten. Bei 
Behältern aus anderen Materialien gemäß DIN EN 12566-1 und DIN EN 12566-4 darf ein 
Wasserverlust nicht auftreten. 

 Diese Prüfung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schließt nicht den Nachweis 
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall können durch die zuständige 
Behörde vor Ort besondere Maßnahmen zur Prüfung der Wasserdichtheit festgelegt werden. 

3.3 Inbetriebnahme 

 Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen. 

 Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer ande-
ren fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu bescheini-
gen. 

 Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen- 
und Betriebsparametern und einer Kopie der Übereinstimmungserklärung sind dem 
Betreiber auszuhändigen. 

4 Bestimmungen für Nutzung, Betrieb und Wartung 

4.1 Allgemeines 

 Die Eigenschaften der Anlagen gemäß Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und 
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgeführt werden. 

 Der Antragsteller hat eine Anleitung für den Betrieb und die Wartung einschließlich der 
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten müssen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszu-
händigen. 

 Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Störungen (hydraulisches, mechanisches 
und elektrisches Versagen) müssen akustisch und/oder optisch angezeigt werden. 

 Die Anlagen müssen entweder mit einer Füllstandsüberwachung oder mit einer netzunab-
hängigen Stromausfallüberwachung mit akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausge-
stattet sein. 

 Alarmmeldungen dürfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein. 
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  DIN 4261-1:2010-10 Anlagen – Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung 
12

  DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen 
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 In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschädigt noch ihre 
Funktion beeinträchtigt (s. DIN 1986-313). 

 Alle Anlagenteile, die regelmäßig gewartet werden müssen, müssen zugänglich sein. 

 Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass 

- Gefährdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders für die Entnahme, den 
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt, 

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion nicht beein-
trächtigt oder gefährdet werden, 

- das für die Einleitung vorgesehene Gewässer nicht über das erlaubte Maß hinaus 
belastet oder sonst nachteilig verändert wird,  

- keine nachhaltig belästigenden Gerüche auftreten. 

 Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinkläranlage eingestiegen werden, 
sind die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an 
denen der Deckel von der Einstiegsöffnung der Kleinkläranlage entfernt werden muss, ist die 
freigelegte Öffnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist. 

4.2 Nutzung 

 Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils höchstens zugeführt werden 
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in Anlage 5 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung. 

4.3 Betrieb 

 Die Funktionsfähigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige14 Person durch folgende 
Maßnahmen zu kontrollieren. 

 Täglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist. 

 Monatlich sind folgende Kontrollen durchzuführen: 

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtprüfung) 

- Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung (Sichtprüfung) 

- Kontrolle des AFS-Filters im Dosierschacht 

- Kontrolle der Oberfläche des bepflanzten Bodenfilters, Beseitigung von Störstoffen und 
anlagenfremde Pflanzen 

- Ablesen des Betriebsstundenzählers der Pumpe und Eintragen in das Betriebsbuch 

Festgestellte Mängel oder Störungen sind unverzüglich vom Betreiber bzw. von einem 
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken. 

4.4 Wartung 

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)15 mindestens einmal im Jahr, so dass 
im Laufe der Zeit in jeder Vegetationsperiode gewartet wird, gemäß Wartungsanleitung 
durchzuführen. 
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  DIN 1986-3:2004-11 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Regeln für Betrieb und 
Wartung 

14
  Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen gewährleisten, dass sie 
Eigenkontrollen an Anlagen sachgerecht durchführen. 

15
 Fachbetriebe sind betreiberunabhängige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung 

und der Teilnahme an einschlägigen Qualifizierungsmaßnahmen über die notwendige Qualifikation für Betrieb und 
Wartung von Anlagen verfügen. 
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 Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzuführen. 

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmäßigen Betriebes 
(Soll-Ist-Vergleich) 

- Funktionskontrolle und Wartung der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen 
Anlagenteile 

- Kontrolle des Alarmfunktion 

- Verteilereinrichtung säubern, überprüfen und ggf. justieren 

- Intervallbeschicker überprüfen, ggf. reinigen und justieren 

- Sichtkontrolle der Pflanzen und Beetoberfläche (Pfützenbildung) 

- Prüfung der Schlammhöhe in der Vorklärung / im Schlammspeicher 

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei 50 % Füllgrad der Vorklärung 
mit Schlamm 

- Durchführung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen 

- Überprüfung des baulichen Zustandes der Anlage 

- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entlüftung 

- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch 

-  Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter: 

 Temperatur 

 pH-Wert 

 absetzbare Stoffe  

 CSB 

 NH4-N 

Die Feststellungen und durchgeführten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen 
und dem Betreiber zu übergeben. Auf Verlangen ist der Wartungsbericht und das Betriebs-
buch der zuständigen Bauaufsichtsbehörde bzw. der zuständigen Wasserbehörde vom 
Betreiber vorzulegen. 

 

 

Dagmar Wahrmund Beglaubigt 
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Kleinkläranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben 
Typ PKA ELSA für 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Vertikal durchströmter Bodenfilter (Pflanzenbeet) 
Schnitt 

 
 

Anlage 1 
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Kleinkläranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben 
Typ PKA ELSA für 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Vertikal durchströmter Bodenfilter (Pflanzenbeet)  
Draufsicht 

 
 

Anlage 2 
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Kleinkläranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben 
Typ PKA ELSA für 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Mehrkammergrube und Dosierschacht mit Pumpe 

 
 

Anlage 3 
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Kleinkläranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben 
Typ PKA ELSA für 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Dosierschacht mit Kippheber (bei Gefälle zwischen MKG und bepflanzten Bodenfilter) 

 
 

Anlage 4 
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Kleinkläranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben 
Typ PKA ELSA für 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Bemessung PKA ELSA 

 
 

Anlage 5 
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Kleinkläranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben 
Typ PKA ELSA für 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Funktionsbeschreibung PKA ELSA 

 
 

Anlage 6 
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Kleinkläranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben 
Typ PKA ELSA für 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Einbauanleitung 

 
 

Anlage 7 
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